
Gesamtändernder Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gödl, Muchitsch, Gasser, 

Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebenshaltungs- und 
Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz geändert wird (446 d.B.) (TOP 2) 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales wolle beschließen: 

Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert: 

„Bundesgesetz, mit dem das Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz geändert 
wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz - LWA-G, BGBI. 1 Nr. 93/2022, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. 25/2025 , wird wie folgt geändert: 

1. § 1 samt Überschrift lautet: 

„Maßnahmen zur Bewältigung von Mehraufwendungen 

§ 1. (1) Mit diesem Bundesgesetz soll ein finanzieller Beitrag des Bundes zur leichteren Bewältigung 
von Aufwendungen des täglichen Lebens von akut unterstützungsbedürftigen Personen und Haushalten 
geleistet werden. Zu den Maßnahmen des Bundes zählen: 

1. Unterstützungsleistungen im Bereich Wohnen(§ 2) und 
2. Sachzuwendungen für Schülerinnen und Schüler(§ 3b). 

(2) Der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz werden für Unterstützungsmaßnahmen gemäß Abs. 1 Z 1 ab 2027 28 Millionen Euro 
jährlich und für Zuwendungen gemäß Abs. 1 Z 2 15 Millionen Euro jährlich zur Verfügung gestellt." 

2. § 5 samt Überschrift lautet: 

„Abwicklung 

§ 5. (1) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat sich zur Abwicklung der Unterstützungsmaßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
geeigneter Stellen zu bedienen und mit diesen eine Vereinbarung darüber zu schließen. Zur Durchführung 
der Abwicklung können diese geeignete Beratungseinrichtungen einsetzen. 

(2) Unterstützungsleistungen gemäß§ 1 Abs. 1 Z 1 können nur auf Antrag bei den Abwicklungsstellen 
gemäß Abs. 1 gewährt werden. 

(3) Die Abwicklungsstellen gemäß Abs. 1 sind berechtigt, 
1. zum Zweck der Zuerkennung, Auszahlung, Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung und 

Rückforderung von Unterstützungsleistungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 zur Überprüfung der 
antragstellenden Person eine Abfrage gemäß § l 6a Abs. 4 des Meldegesetzes 1991 , BGBI. 
Nr. 9/1992 im Umfang des Gesamtdatensatzes sowie 

2. zum Zweck der Zuerkennung, Auszahlung, Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung und 
Rückforderung von Unterstützungsleistungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 zur Überprüfung der Angaben 
der antragstellenden Person betreffend aller mit ihr in ihrer Wohnung gemeldeten Personen im 
Zentralen Melderegister Verknüpfungsanfragen im Sinne des § l 6a Abs. 3 des 
Meldegesetzes 1991 mit dem Kriterium Wohnsitz 

durchzuführen, wobei die Abfrage ausschließlich zum jeweiligen Zeitpunkt der 
zweckbezogenen Verarbeitung zulässig ist. 
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„ 

(4) Alle personenbezogene Daten sind zu löschen, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht 
mehr erforderlich sind, jedenfalls jedoch spätestens sieben Jahre nach ihrer letzten Verwendung, sofern 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

(5) Die liquiden Mittel für die Abwicklung der Unterstützungsmaßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
werden den Abwicklungsstellen gemäß Abs. 1 über das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zur Verfügung gestellt. 

(6) Rückflüsse aus Unterstützungsleistungen gemäß § 2 Abs. 2 sind der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz von den 
Abwicklungsstellen gemäß Abs. 1 zurückzuerstatten." 

3. In § 14 Abs. 9 Z 2 wird im ersten Satz das Datum „1. Jänner 2027" durch die Wortfolge „dem auf die 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 folgenden Tag" ersetzt,· der zweite Satz entfallt. 

4. Dem § 14 Abs. 9 wird folgende Z 3 angefügt : 
„3. Art. 43 Z 4 des Budgetbegleitgesetzes 2025 , BGBl. I Nr. 25/2025 , entfällt." 

5. Dem § 14 wird folgender Abs. 10 angefügt : 

„(10) Für das In- und Außerkrafttreten der vom Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2026 erfassten 
Bestimmungen gilt Folgendes: 

1. Die §§ 1und5 samt Überschriften und § 14 Abs. 9 Z 2 und 3 treten mit dem auf die Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

2. Die §§ 2a bis 3a und 3c bis 3e samt Überschriften entfallen. 
3. Die §§ 1 Abs. 2, 2 und 3b samt Überschrift treten mit 31. Dezember 2029 außer Kraft."" 

Begründung 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs: 

Durch die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen im LW A­
G konnten in den letzten Jahren viele armutsbetroffene und armutsgefährdete Haushalte mit Geld- und 
Sachleistungen unterstützt werden. Da sich die Unterstützungsleistungen zum Wohnen und Schulstart 
bewährt haben, werden diese Maßnahmen bis Ende des Jahres 2029 verlängert. 

Kompetenzgrundlage: 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 17 B-VG („Stellung 
des Bundes als Träger von Privatrechten"). 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 

Der gegenständliche Entwurf unterliegt keinen Besonderheiten im Normerzeugungsverfahren. 

Besonderer Teil 
Zu Z 1(§1): 

Zur leichteren Bewältigung von Aufwendungen des täglichen Lebens wurden zuletzt mehrere Maßnahmen 
eingeführt, die diese finanzielle Belastung für akut unterstützungsbedürftige Personen und Haushalte 
abfedern sollen. Da die Abwicklung einiger dieser Leistungen mittlerweile abgeschlossen ist, können die 
§§ 2a bis 3a und 3c bis 3e im Gesetz entfallen. Folglich sind auch die bezugnehmenden Verweise in § 1 
obsolet, weshalb dieser aus Gründen der Übersichtlichkeit (mit)bereinigt wird. Die übrigen Anpassungen 
sind lediglich redaktioneller Natur und gehen auf Anregungen aus dem Begutachtungsverfahrens zurück. 

Die in § 1 (alt) angeführten Angaben des zur Verfügung gestellten Budgets für Maßnahmen betreffend 
WOHNSCHIRM wurden bereits mittels Budgetbeschluss für 2025 und 2026 festgelegt. 

Zu Z 2 (§ 5): 

Aufgrund des Entfalls der § § 2a bis 3a und 3c bis 3e wird § 5 ebenfalls um Passagen bereinigt, die nunmehr 
gegenstandslos geworden sind. § 5 wird daher - aus Gründen der Übersichtlichkeit - neu strukturiert. 
Weiters wird nach Anregungen im Begutachtungsverfahren in Abs. 3 klargestellt, welche 
personenbezogenen Daten gemäß § 16a Abs. 4 Meldegesetz 1991 zur Zweckerreichung abgefragt werden 
dürfen (Z 1) und zu welchen Zeitpunkten Abfragen von personenbezogenen Daten durch die 
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„ 

Abwicklungsstelle jeweils vorgenommen werden können. Abs. 4 konkretisiert im Einklang mit Art. 5 
Abs. 1 lit. e DSGVO, dass personenbezogene Daten nur so lange gespeichert werden dürfen, als dies für 
die jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Ergänzend wird eine Höchstaufbewahrungsfrist von sieben Jahren 
ab der letzten Verwendung festgelegt, die sich an Prüf-, Kontroll- und Rückforderungsfristen orientiert und 
sonstige gesetzliche Aufbewahrungspflichten unberührt lässt. 

Zu Z 3, 4, und 5 (§ 14): 

Die Bestimmungen des 1. Abschnitts im LWA-G (§§ 1 bis 6) sind derzeit durch das 
Budgetbegleitgesetz 2025 , BGBl. I Nr. 25/2025 mit 31. Dezember 2026 befristet (Art. 43 Z 4) . Die 
gegenständliche Novelle dient der Reduktion von Armutsgefährdung, Vermeidung von Wohnungslosigkeit 
und der Sicherung der Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Zu diesem Zweck 
soll es zu einer Verlängerung bis 31. Dezember 2029 jener Regelungen kommen, mit denen besonders 
erfolgreich etablierte Unterstützungsleistungen fortgeführt werden können. Dies betrifft die § 2 
(Unterstützungsleistungen Wohnen) sowie§ 3b (Sachzuwendungen für Schülerinnen und Schüler). Diese 
Regelungen bleiben daher weiterhin in Kraft. Damit - in untrennbarem Zusammenhang stehend - müssen 
insbesondere auch die Normen betreffend Berücksichtigung als Einkommen und Pfändungsverbot (§ 4) 
und Abwicklung(§ 5) ebenfalls weiterhin ihre rechtliche Gültigkeit behalten. Die Bestimmungen der§§ 2a 
bis 3a und 3c bis 3e treten hingegen außer Kraft, da die dahinter stehenden Vorhaben bereits abgewickelt 
wurden. 

In Umsetzung der Empfehlungen aus dem Begutachtungsverfahren werden in Abs. 9 Z 2 und 3 sowie in 
Abs. 10 Anpassungen zu einer vollständigen Bereinigung der In- und Außerkrafttretensbestimmungen 
vorgenommen (Entfall des zweiten Satzes in Abs. 9 Z 2 und vollständige Beseitigung des Art. 43 Z 4 
Budgetbegleitgesetz 2025 , BGBl. I Nr. 25/2025). 

Im Übrigen erfolgen lediglich systematische und redaktionelle Anpassungen. 
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